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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte
so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat
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aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der
ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der
Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 1

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Im März 2018 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative «Mehr
bezahlbare Wohnungen» des Schweizerischen Mieterverbandes (SMV). Zum einen
verlangt das Volksbegehren die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus und will,
dass durchschnittlich mindestens 10 Prozent der neu gebauten Wohnungen im
Eigentum gemeinnütziger Wohnbauträger sind. Zum anderen sollen Kantone und
Gemeinden ermächtigt werden, zur Förderung des gemeinnützigen Wohnens für sich
ein Vorkaufsrecht einzuführen, und generell soll bei Grundstücken, die sich im Besitz
von bundesnahen Betrieben befinden, ein solches Vorkaufsrecht gelten. Nicht zuletzt
soll sichergestellt werden, dass staatliche Programme zur Förderung der Sanierung von
Mietwohnungen nicht dazu führen, dass preiswerter Wohnraum verloren geht. 
Bereits im Vorjahr hatte sich der Bundesrat ablehnend zur Vorlage geäussert und
begründete seine Position in seiner Botschaft nun ausführlich: Die Etablierung einer
Quote widerspräche einem marktwirtschaftlichen Verständnis von Wettbewerb auf
dem Wohnungsmarkt und das Erzielen einer Quote von 10 Prozent sei ferner auch nicht
realistisch: Es sei anzuzweifeln, ob dafür überhaupt ausreichend investitionswillige
Bauträger gefunden werden könnten. Bund und Kantone würden dadurch finanziell
auch erheblich mehr belastet. Bezüglich der anderen Forderungen der Initiative wies
die Regierung darauf hin, dass die Kantone bereits heute ermächtigt seien, auf ihrem
Gebiet ein Vorkaufsrecht einzuführen. Ebenso gelange der Bund zuerst an die Kantone,
wenn er eigene Liegenschaften verkaufen wolle, und Liegenschaften der SBB würden in
der Regel nicht veräussert. Das Anliegen, dass günstiger Wohnraum auch nach
Sanierung der Gebäude erhalten bleiben soll, wurde vom Bundesrat an sich unterstützt.
Er wies jedoch darauf hin, dass Vorschläge solcherart in Bezug auf die energetische
Gebäudesanierung im Rahmen der Beratung zur Energiestrategie 2050 verworfen
worden waren. Konkret hatte der Nationalrat im Rahmen dieser Beratungen einen
Antrag abgelehnt, gemäss welchem die Unterstützung von Massnahmen im
Gebäudebereich an die Bedingung gekoppelt worden wäre, dass die Kantone
Massnahmen gegen missbräuchliche Mietzinserhöhungen ergreifen. Der Ständerat hatte
seinerseits einen Antrag abgelehnt, gemäss welchem Sanierungen nur hätten gefördert
werden sollen, wenn diese nicht eine Auflösung des Mietverhältnisses nach sich
gezogen hätten. So wie das Anliegen in der Initiative formuliert sei, bestünde aber auch
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hier ein Widerspruch zu marktwirtschaftlichen Grundsätzen. 
Im Gegenzug beantragte der Bundesrat in seiner Botschaft eine Aufstockung des Fonds
de Roulement für die Darlehensgewährung an gemeinnützige Wohnbauträger um CHF
250 Mio. bei Ablehnung oder Rückzug der Initiative – dies voraussichtlich ab 2020 für
eine Dauer von 10 Jahren. In einer zuvor durchgeführten Vernehmlassung war dieser
Vorschlag grossmehrheitlich auf Zustimmung gestossen. Im Parlament dürfte der Antrag
indes auf Widerstand von Seiten der Wirtschaftsverbände und eines Grossteils des
bürgerlichen Parteiblockes treffen: Bereits in der Vernehmlassung hatte sich die FDP
gegen die Aufstockung gestellt und die SVP hatte sich gar für die Auflösung des
gesamten Fonds ausgesprochen. Der SMV erachtete die beantragte Aufstockung als
Minimalforderung und zeigte sich gegenüber dem Tages-Anzeiger empört ob der
«unzulässige[n] Erpressung». Nur ein substantieller Gegenvorschlag hätte den Verband
überhaupt dazu bewogen, ernsthaft über einen Rückzug der Volksinitiative
nachzudenken, so SMV-Generalsekretär und Neo-Nationalratsmitglied Michael Töngi. 2

1) AB NR, 2019, S. 1157 ff.; BBl. 2019, S. 3185 ff.; BBl. 2019, S. 697 ff.; Medienmitteilung BR vom 2.5.19; AZ, 12.4.19; BaZ, 19.6.19;
AZ, 1.7.19
2) BBl, 2018, S. 2213 ff.; NZZ, TA, 22.3.18
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